
Antrag auf Befundprüfung 
Staatlich anerkannte Prüfstellen für Messgeräte für Wasser, Gas oder Wärme 
nach Mess- und Eichgesetz - MessEG § 39 Befundprüfung 

Antrag auf Befundprüfung v11.02.2026 

 

 

Anschrift des Antragstellers:    Anschrift des Messstellenbetreibers: 

Name:      Name:  

Straße:    Straße:    

PLZ/Ort:   PLZ/Ort:  

Telefon:   Telefon:  

 

Ich beantrage die Befundprüfung gemäß MessEG §39 des nachfolgenden Messgerätes: 

☐ Wasserzähler mit der Eigentumsnummer:  

☐ Gaszähler mit der Eigentumsnummer:  

☐ Wärmezähler mit der Eigentumsnummer:  

 

Die amtliche Befundprüfung soll gemäß MessEG §39 durchgeführt werden: 

☐ bei den staatlich anerkannten Prüfstellen der SWDU Metering GmbH in Duisburg 

☐ beim Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW oder  

Werden hier keine Angaben gemacht, wird die Befundprüfung bei der staatlich anerkannten Prüfstelle der Stadtwerke Duisburg 
Metering GmbH in Duisburg durchgeführt 

Einbauort des Zählers:     Gründe für den Antrag auf Befundprüfung: 

☐ Wie Anschrift des Antragstellers   

Straße:    

PLZ/Ort:    

Mir ist bekannt, dass die vollständige Prüfung der Beschaffenheit eines Zählers nur durch Öffnung desselben erfolgen kann, auch 
wenn dadurch eine spätere Funktionsprüfung nicht mehr möglich ist 

Bei dem zur Prüfung notwendigen Zählerausbau vor Ort möchte ich teilnehmen: ☐ Ja  ☐ Nein 

Ich wünsche bei der Befundprüfung teilzunehmen:     ☐ Ja  ☐ Nein 

Werden hier keine Angaben gemacht, werden alle Fragen mit Nein beantwortet. 

Die Gebühren sind in Vorkasse zu zahlen und werden bei nicht bestandener Befundprüfung zurückerstattet. 

Ergibt eine Befundprüfung nach § 39 MessEG, dass ein Messgerät die Verkehrsfehlergrenzen nicht einhält oder den sonstigen 
wesentlichen Anforderungen nach § 6 Absatz 2 MessEG nicht entspricht, sind die Gebühren und Auslagen von demjenigen zu tragen, 
der das Messgerät verwendet, in den übrigen Fällen von demjenigen, der die Befundprüfung beantragt hatte (§ 59 MessEG). 
Gebühren und Auslagen siehe Anlage 1. 

 

 

 

 

Datum:   Unterschrift des Antragstellers:  



Anlage 1 zum Antrag auf Befundprüfung 
Staatlich anerkannte Prüfstellen für Messgeräte für Wasser, Gas oder Wärme 
nach Mess- und Eichgesetz - MessEG § 39 Befundprüfung 
 

Antrag auf Befundprüfung v06.06.2025 

 

Gebühren (gem. MessEGebV) und Auslagen für eine Befundprüfung bei den staatlich anerkannten 

Prüfstellen GNW5, WNW24 und KNW5 bei der Stadtwerke Duisburg Metering GmbH in Duisburg. 

 

 

 Kosten 
Zählerwechsel 

Befundprüfungs-
gebühren 

Gesamtkosten 
netto 

Gesamtkosten brutto 
inklusive 19% USt. 

Gaszähler - GNW 5     

G4 bis G6 112,95 € 165,70 € 278,65 € 331,59 € 

G10 bis G25 225,90 € 528,00 € 753,90 € 897,14 € 

G40 bis G65 338,85 € 616,00 € 954,85 € 1.136,27 € 

G100 bis G250 451,80 € 792,00 € 1.243,80 € 1.480,12 € 

G400 bis G650    auf Anfrage 

Zustandsmengenumwerter    auf Anfrage 

Wasserzähler - WNW 24     

Qn bis 10 m³/h oder Q3=16 112,95 € 143,30 € 256,25€ 304,94 € 

Qn >10 m³/h bis 50 m³/h 
oder Q3=>16 bis 63 

225,90 € 416,40 € 642,30 € 764,34 € 

Qn >50 m³/h bis 100 m³/h 
oder Q3=>63 bis 160 

451,80 € 416,40 € 868,20 € 1.033,16 € 

Verbundwasserzähler - WNW 24     

Qn 15 m³/h 225,90 € 559,90 € 785,80 € 935,10 € 

Qn 40 m³/h 338,85 € 559,90 € 898,75 € 1.069,51 € 

Qn 60 m³/h  451,80 € 559,90 € 1.011,70 € 1.203,92 € 

Qn 150 m³/h 790,65 € 832,80 € 1.623,45 € 1.931,91 € 

     

Wärmezähler - KNW 5     

bis 3 m³/h 142,25 € 501,00 € 643,25 € 765,47 € 

über 3 m³/h bis 10 m³/h 142,25 € 556,00 € 698,25 € 830,92 € 

über 10 m³/h bis 50 m³/h 237,08 € 839,60 € 1076,68 € 1281,25 € 

über 50 m³/h    auf Anfrage 

 

Die Gebühren sind in Vorkasse zu zahlen und werden bei nicht bestandener Befundprüfung erstattet. 

Alle Preise sind Stückpreise für nur einen Zähler und die Gesamtkosten brutto beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer 
von z.Zt. 19%. 

Die Befundprüfungsgebühren beinhalten den doppelten Aufwand der voraussichtlich anfallen wird. 

 

Folgende Rechtsgrundlagen, in der jeweils gültigen Fassung, können bei der zuständigen Eichaufsichtsbehörde oder den staatlich anerkannten Prüfstellen 

eingesehen werden: 

 Mess- und Eichgesetz vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722, 2723), das zuletzt durch Artikel 38 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 

323) geändert worden ist 

 Mess- und Eichverordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010, 2011), die zuletzt durch Artikel 13 der Verordnung vom 11. Dezember 2024 

(BGBl. 2024 I Nr. 411) geändert worden ist 

 Verwaltungsvorschrift „Gesetzliches Messwesen – Allgemeine Regelungen“ (GM-AR) vom 20.02.2024 

 Mess- und Eichgebührenverordnung vom 24. März 2015 (BGBl. I S. 330), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 08. Dezember 2025 (BGBl. 

2025 I Nr. 321) geändert worden ist 


